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AAmmttlliicchhee  NNaacchhrriicchhtteenn  
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EErrggeebbnniiss  LLaannddttaaggsswwaahhll   WWoollffssbbaacchh  
 

Landtagswahl 9. März 2008 Landtagswahl 3. März 2013 Differenz 08-13 

    

  Stimmen Prozent Stimmen Prozente Stimmen Prozente

Wahlberechtigte 1.536   Wahlberechtigte 1.596   +60   

abgeg. Stimmen 1.272 82,8% abgeg. Stimmen 1.219 76,4% -53 -6,4% 

ungültige Stimmen 22   ungültige Stimmen 28   +6   

gültige Stimmen 1.250   gültige Stimmen 1.191   -59   

ÖVP 968 77,4% ÖVP 834 70,0% -134 -7,4% 

SPÖ 108 8,6% SPÖ 91 7,6% -17 -1,0% 

FPÖ 92 7,4% FPÖ 84 7,1% -8 -0,3% 

GRÜNE 33 2,6% GRÜNE 49 4,1% +16 +1,5% 

KPÖ 6 0,5% KPÖ 7 0,6% +1 +0,1% 

       FRANK 104 8,7% +104 +8,7% 

DCP 36 2,9% CPÖMP 16 1,3% -20 -1,5% 

       MUT 6 0,5% +6 +0,5% 

BZÖ 7 0,6% BZÖ 0 0,0% -7 -0,6% 
 
 

„„TTaagg  ffüürr  ääll tteerree  MMeennsscchheenn““  

Unseren nun schon zur Tradition gewordenen „Tag für ältere Menschen“ 
wollen wir heuer am 

Samstag, dem 16. März 2013 
abhalten. 

 

Um unseren älteren Pfarr- und Gemeindeangehörigen den Empfang der Ostersakramente zu erleichtern und 
allen ein wenig Freude zu bereiten, veranstaltet die Pfarre in Zusammenarbeit mit der Gemeinde diesen 
Tag. Eingeladen sind alle Bewohner der Pfarrgemeinde vom 70. Lebensjahr aufwärts (einschließlich des 
Jahrganges 1943) mit ihren Ehegatten, auch wenn diese noch jünger als 70 sind. 
 

Programm: 
 Ab 13.00 Uhr - Beichtgelegenheit in der Kirche 
 Um 14.00 Uhr – Hl. Messe im Saal des Gemeindezentrums Wolfsbach 
 Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem kleinen Imbiss ein und hofft auf ein 

gemütliches Beisammensein.   



SSppeerrrrmmüüll llssaammmmlluunngg  22001133  
Die Sperrmüllsammlung findet  

am 8. April 2013 im gesamten Gemeindegebiet statt. 

Genauere Informationen entnehmen Sie der Beilage! 

PPrroobblleemmssttooffffssaammmmlluunngg  22001133  
Die Problemstoffsammlung findet  

am 22. April 2013, von 14.00 bis 16.00 Uhr beim Parkplatz Altstoffsammelzentrum Wolfsbach statt. 

Genauere Informationen folgen! 

BBaauusspprreecchhttaaggee  
Sie planen einen Neubau, die Sanierung Ihrer Heizung oder Sie sind sich nicht sicher ob eine 
Baubewilligung/Bauanzeige notwendig ist, dann nutzen Sie, neben den Auskünften der Mitarbeiter der 
Gemeinde, die Möglichkeit und besuchen Sie den Bausprechtag, mit Unterlagen zu dem geplanten Vorhaben, 
im Gemeindeamt Wolfsbach. 

Dieser findet an folgenden Tagen statt: 
18. März 2013 
15. April 2013 
13. Mai 2013 
17. Juni 2013 
15. Juli 2013 

16. September 2013 
21. Oktober 2013 
18. November 2013 
09. Dezember 2013 

 

Terminvereinbarungen können aufgrund der besseren Zeitplanung nur bis spätestens Mittwoch, 12.00 Uhr vor 
den jeweiligen Bausprechtag durchgeführt werden. 

JJaaggddppaacchhtt  

Die Auszahlung der Anteile des Jahres 2013 (über € 15,-) erfolgte bereits mittels Banküberweisung. Beträge 
unter € 15,- können bis 31. Juli 2013 während der Amtsstunden behoben werden.  

AAllttaauuttooeennttssoorrgguunngg  
Seitens des Gemeindeverbandes für Umweltschutz wird wieder die Möglichkeit einer Alt-Autoentsorgung 
angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EErriinnnneerruunngg  HHeeiizzkkoosstteennzzuusscchhuussss  

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern 
einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2012/2013 in Höhe von € 150,00 zu gewähren. Der 
Heizkostenzuschuss ist beim zuständigen Gemeindeamt – am Hauptwohnsitz – zu beantragen. Die Gemeinde ist 
verpflichtet die Angaben zu prüfen. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die NÖ Landesregierung. Nähere 
Details (Tabelle der Einkommenshöchstgrenze,...) finden Sie in den Amtlichen Nachrichten 10/2012. 

 

Zur Antragstellung sind ein Einkommensnachweis aller im Haushalt lebenden und die 
Bankverbindung (IBAN & BIC) mitzubringen. 

 

Auf dem Formular ist vom Antragsteller eine Unterschrift zu leisten! 
Anträge können bis spätestens 30. April 2013 bei der Gemeinde gestellt werden.  



RRaauusscchhbbrraannddsscchhuuttzziimmppffuunngg  22001133  
Mitteilung der Bezirkshauptmannschaft Amstetten 

Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes von Niederösterreich vom 05.06.1990, LGBl. 6400/24-2, über 
Maßnahmen zur Abwehr des Rauschbrandes der Rinder dürfen Rinder – somit auch Kühe – nur dann auf 
rauschbrandgefährliche Weiden aufgetrieben werden, wenn sie spätestens 3 Wochen vor dem Auftrieb der 
Schutzimpfung gegen Rauschbrand unterzogen worden sind.  
Für an Rauschbrand gefallene ungeimpfte Tiere kann keine Unterstützung gewährt werden. 

Folgende Gebiete gelten als gefährdet: 

Gemeinde  Gebiet 
Allhartsberg  KG Allhartsberg 
Behamberg  KG Badhof und Penz 
Biberbach  gesamtes Gemeindegebiet 
Ertl  gesamtes Gemeindegebiet 
Euratsfeld  KG Gafring und Großaigen 
Haidershofen  KG Sträußl 
Hollenstein/Ybbs  gesamtes Gemeindegebiet 
Neuhofen/Ybbs  KG Amesleiten 
 KG Kornberg 
 KG Schindau 
 KG Toberstetten 

 Gemeinde  Gebiet 
 Opponitz  gesamtes Gemeindegebiet 
 St. Georgen/Reith  gesamtes Gemeindegebiet 
 St. Peter/Au  KG Hohenreith 
  KG Kürnberg 
  KG St. Michael/Bruckbach 
  KG St. Peter/Au Dorf 
 Seitenstetten  KG Dorf Seitenstetten 
 Sonntagberg  gesamtes Gemeindegebiet 
 Weistrach  KG Grub und Schweig 
 Ybbsitz  gesamtes Gemeindegebiet 

 

 
Sollten Sie in einem der oben angeführten Gebiete Weiden haben, so müssen Sie die dafür vorgesehenen Tiere 
bis spätestens 22.03.2013 an die Gemeinde (in der die Weide liegt) zur Impfung anmelden! 

Franz Sturm eh. 
Bürgermeister 

 

ZZeecckkeennsscchhuuttzziimmppffuunngg  22001133  

Der Impfplan der Sanitätsbehörde sieht vor, dass Personen bis zum vollendeten 60. Lebensjahr nach einer 
kompletten Grundimmunisierung (3 Impfungen) und einer 1. Auffrischungsimpfung (also insgesamt 4 
Impfungen!) alle 5 Jahre zur Auffrischungsimpfung gehen sollten!  
Personen, die älter als 60 Jahre sind, sollten alle 3 Jahre zur Auffrischungsimpfung gehen! (Der 
Antikörperspiegel bei älteren Menschen fällt rascher ab, der Impfschutz ist damit nicht so lange gegeben wie 
bei jüngeren). 
 

Weiterhin gilt natürlich, dass nur die Impfung wirksam gegen die gefährliche Gehirnhautentzündung 
schützt. Überprüfen sie daher bitte wieder ihren Impfpass! 
 

Wer sollte 2013 zur FSME – Schutzimpfung gehen? 
ungeimpfte Personen............................................................erhalten 1. und 2. Teilimpfung 
1. und 2. Teilimpfung  2012.................................................erhalten 3. Teilimpfung 
3. Teilimpfung 2010.............................................................erhalten 1. Auffrischungsimpfung 
letzte Auffrischung 2008 und jünger als 60 Jahre................erhalten die Auffrischungsimpfung 
letzte Auffrischung 2010 und älter als 60 Jahre...................erhalten die Auffrischungsimpfung 
 

Überprüfen Sie daher bitte Ihren Impfpass, ob Ihre Grundimmunisierung komplett ist (3 Impfungen) und wie 
lange Ihre letzte Auffrischungsimpfung zurück liegt! 
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt! 
 
Zeckenschutzimpfung in der Ordination  Dr. Moser, kein eigener Impftermin! 
Bitte um Anmeldung unter der Tel.Nr. 8230, Bezahlung bei der Impfung erbeten. 
 

Die Kosten (Impfstoffpreis inkl. 20% Mwst. + Impfgebühr) betragen:                                                                             
Impfung Erwachsene                  42,70 €   
Impfung Kinder (bis 16.Lj.)       37,90 €    
  

Mit besten Grüßen 
Ihr Dr. W. Moser 



 

AAnnzzeeiiggeenn  
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÄÄrrzztt ll iicchheerr  BBeerreeii ttsscchhaaffttssddiieennsstt   22..   QQuuaarrttaall   22001133  
 

April 
 01. Dr. Fritz Reith St. Peter/Au 07477/436 950 
 06./07. Dr. Ernst Derfler Seitenstetten 07477/433 110 
 13./14. Dr.Fritz Reith St. Peter/Au 07477/436 950 
 20./21. Dr. Wolfgang Moser Wolfsbach 07477/82 30 
 27./28. Dr. Dagmar Schneider Ertl 07477/201 20 
Mai 
 01. Dr. Ernst Derfler Seitenstetten 07477/433 110 
 04./05. Dr. Wolfgang Moser Wolfsbach 07477/82 30 
 09. Dr. Albrecht Niel Seitenstetten 07477/422 02 
 11./12. Dr. Dagmar Schneider Ertl  07477/201 20 
 18./19. Dr. Ernst Derfler Seitenstetten 07477/433 110 
 20. Dr. Wolfgang Moser Wolfsbach 07477/82 30 
 25./26. Dr. Gertrud Groiss St. Peter/Au 07477/426 06 
 30.  Dr. Dagmar Schneider Ertl  07477/201 20 
Juni 
 01./02. Dr. Paul Böhm Biberbach 07476/82 00 
 08./09. Dr. Gertrud Groiss St. Peter/Au 07477/426 06 
 15./16. Dr. Albrecht Niel Seitenstetten 07477/422 02 
 22./23. Dr. Paul Böhm Biberbach 07476/ 82 00 
 29./30. Dr. Fritz Reith St. Peter/Au 07477/436 950 
 

Bei nicht Vorliegen eines Dienstplanes ist der Notdienstarzt während der Dienstzeiten immer über 
den Einheitskurzruf 141 (ohne Vorwahl) zu erfahren! 

Dauer des Bereitschaftsdienstes:  Wochenenddienst: Samstag, 7:00 Uhr bis Montag, 7:00 Uhr 
Feiertagsdienst: Vortag, 20:00 Uhr bis nächsten Tag, 7:00 Uhr 



 


